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§3
Über Beleidigung, Verleumdung und 

Hausfriedensbruch als Verfehlung entschei
den nur die gesellschaftlichen Gerichte.

§4
Disziplinarische Maßnahmen

(1) Ist die Verfehlung zugleich eine ar
beitsrechtliche oder andere Disziplinverlet
zung, finden die in den jeweiligen Rechts
vorschriften vorgesehenen disziplinarischen 
Erziehungsmaßnahmen sowie die in der 
Bestimmung des § 2 Abs. 6 vorgesehene 
Verpflichtung zur Wiedergutmachung des 
Schadens Anwendung.

(2) Ist der Rechtsverletzer nach LPG- 
rechtlichen Bestimmungen disziplinarisch 
verantwortlich, finden die in der jeweiligen 
Betriebsordnung vorgesehenen disziplina
rischen Erziehungsmaßnahmen auch für 
Verfehlungen Anwendung. Bei Eigentums
verfehlungen kann als Disziplinarmaß- 
nahme vom Rechtsverletzer auch ein Betrag 
bis zum dreifachen Wert des verursachten 
oder beabsichtigten Schadens, höchstens je
doch 150 M, verlangt werden.

Maßnahmen bei Eigentumsverfehlungen 
von Kunden 

irn sozialistischen Einzelhandel

§5
(1) Die Leiter bzw. Vorstände der wirt

schaftsleitenden Organe des sozialistischen 
Einzelhandels können leitende Mitarbeiter 
von Verkaufseinrichtungen zur selbständi
gen Ahndung von Eigentumsverfehlungen 
durch Kunden im sozialistischen Einzelhan
del ermächtigen.

(2) Mit der Ermächtigung erhalten die 
leitenden Mitarbeiter von Verkaufseinrich
tungen das Recht,
— bei Eigentumsverfehlungen von Kunden 

im sozialistischen Einzelhandel vom 
Rechtsverletzer einen Betrag bis zum 
dreifachen Wert des verursachten oder 
beabsichtigten Schadens, mindestens 
5 M, jedoch höchstens 150 M, zu verlan
gen;

— zur Feststellung der Person des Rechts
verletzers die Vorlage des Personalaus
weises zu verlangen.
(3) Kann der Rechtsverletzer den gefor

derten Geldbetrag nicht sofort entrichten,

ist ihm bei Zahlungswilligkeit vom Er
mächtigten eine Zahlungsfrist bis zu 6 Ta
gen zu gewähren.

(4) Der Deutschen Volkspolizei ist von 
der Verkaufseinrichtung über die Person 
des Rechtsverletzers und die angewandte 
Maßnahme schriftlich Mitteilung zu ma
chen. Bei Nichteinhaltung der gewährten 
Zahlungsfrist ist dies zu vermerken.

§ 6
(1) Ist der Rechtsverletzer nicht in der 

Lage, sich auszuweisen oder verweigert er 
die Zahlung oder die Vorlage des Personal
ausweises, so ist die Deutsche Volkspolizei 
zur Durchführung notwendiger Maßnahmen 
zu verständigen.

(2) Hält der Ermächtigte die Zahlung 
eines Geldbetrages bei Vorliegen einer 
Eigentumsverfehlung nicht für ausreichend 
oder angebracht, ist die Deutsche Volkspoli
zei zu benachrichtigen und kann die wei
tere Bearbeitung der Verfehlung überneh
men.

(3) Kann eine eindeutige Feststellung 
über das Vorliegen einer Eigentumsverfeh
lung nicht getroffen werden oder besteht 
der Verdacht eines Vergehens, ist die Sache 
unverzüglich der Deutschen Volkspolizei 
zu übergeben.

§7
Polizeiliche Strafverfügung

(1) Die Deutsche Volkspolizei kann we
gen Verfehlungen gemäß § 2 Abs. 2 in poli
zeilichen Strafverfügungen Geldbuße bis 
300 (dreihundert) M aussprechen. Für die 
Wiedergutmachung des Schadens findet § 2 
Abs. 6 Anwendung.

(2) Eine polizeiliche Strafverfügung kann 
ferner erlassen werden, wenn
— ein Fall des § 6 Abs. 1 oder 2 vorliegt,
— die Ermittlungen gemäß § 6 Abs. 3 zur 

Feststellung einer Verfehlung geführt 
haben,

— der Rechtsverletzer nicht oder nicht in
nerhalb der gewährten Zahlungsfrist 
gemäß § 5 Abs. 3 den geforderten Geld
betrag entrichtet.
(3) Die polizeiliche Strafverfügung muß 

enthalten:
— eine kurze Darstellung des Sachverhalts 

und die Angabe der verletzten Rechts
vorschriften,


